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Universitätsstadt Siegen, 07.11.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Rates vom 14.09.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
20. Bebauungsplan Nr. 459 „Gartencenter Kremer“ und 108. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Mitte; 
hier: - Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
 - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 - Vorbereitung der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB 

 
Vorlage Nr. VL 998/2022  

 
Beschluss: 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 459 "Gartencen-
ter Kremer" und die 108. Änderung des Flächennutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Mitte 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB auf Basis der vorgelegten Konzeption weiter vorzubereiten 
und zu gegebener Zeit durchzuführen.  
 
Vorrangiges Planungsziel ist die Schaffung von Planungs- und Baurecht für die Ansiedlung 
des Gartencenters Kremer. 
 
Das Plangebiet wird im Norden, Osten und Süden durch die "Wallhausenstraße" und den 
angrenzenden Parkplatz des IKEA Standortes Siegen und im Westen durch angrenzende Flä-
chen, auf denen sich Regenwasserrückhaltebecken befinden, begrenzt. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes umfasst ca. 1,7 ha in der Gemarkung Siegen, Flur 13, Flurstücke 354, 
355, 356, 375, 445, 447, 449, 451, 453, 454 und 471 (siehe Anlage 1 der Vorlage). Der Gel-
tungsbereich der 108. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ca. 2, 06 ha groß und um-
fasst zusätzlich zu den genannten Flurstücken des Bebauungsplanes die Flurstücke 351 und 
373 (jeweils teilweise), jedoch nicht die Flurstücke 445, 447 und 454 (siehe Anlage 2 der Vor-
lage). 
 
Beratungsergebnis: 47 Stimmen dafür, 9 dagegen (Bündnis 90/Die Grünen), 3 Enthal-
tung(en) 
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